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FAQ
Ref: 084-GE-TS-CPR-0201/Ed01 Technical Support
Stich-wörter
Haltemusik, Implizit, Wartemusik

Kategorie Frage / Veranlassung

Müssen für die in das System integrierte Musik Rechte oder Abgaben gezahlt werden?

Beschreibung / Konsequenz
Je nach den Bestimmungen seines Landes muss der Kunde in bestimmten Fällen die Verwendung
der Wartemusik in seiner TK-Anlage deklarieren.

Antwort
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Die offiziellen Einrichtungen SACEM  und  SCPP (und ihre stellvertretenden Einrichtungen in den
verschiedenen betroffenen Ländern) verwalten die Rechte zur Wiedergabe musikalischer Werke.
Diese Einrichtungen sind nur zuständig, wenn es um Werke geht, die von ihren Mitgliedern
deklariert worden sind.

- Für die Verwendung der integrierten Haltemusik der TK-Anlagen Alcatel OmniPCX Office ist
zu beachten:

§    Titel: " Musicatel "
§    Komponist: F. LEMERCIER
§    Verleger: F. LEMERCIER

Der Komponist Lemercier ist nicht Mitglied der SACEM oder der SCPP.
Die SACEM und die SCPP haben also keinerlei Kompetenzen, um im Namen von Herrn Lemercier
zu handeln und können keine Tantiemen für die Verwendung dieses Musikstücks verlangen.

- Falls eine angepasste Haltemusik verwendet wird (statt der integrierten Musik):
Je nach den landeseigenen Bestimmungen muss der Kunde dies bei den zuständigen
Einrichtungen (z.B.: SACEM , SCPP) deklarieren.

Siehe auch
Technische Mitteilungen Nr. 7 und Nr. 9 in ALCATEL OFFICE D.


